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Text 

Kontrolle bei begründetem Verdacht einer gröblichen Dienstpflichtverletzung 

§ 79g. (1) Besteht der begründete, aber nicht gegen eine bestimmte Beamtin oder einen bestimmten 
Beamten gerichtete Verdacht einer gröblichen Dienstpflichtverletzung, kann die IT-Stelle im Auftrag der 
Leiterin oder des Leiters der Dienststelle auf diesen Verdachtsfall Bezug habende personenbezogene 
Daten oder besondere Kategorien personenbezogener Daten der IKT-Nutzung verarbeiten, wenn die 
Verarbeitung zum Zwecke der Aufdeckung der gröblichen Dienstpflichtverletzung erforderlich ist. Die 
Leiterin oder der Leiter der Dienststelle hat den begründeten Verdacht schriftlich zu dokumentieren. Der 
Ermittlungsauftrag hat schriftlich zu ergehen und den Verdachtsfall genau zu umschreiben. 

(2) Die IT-Stelle hat dem Leiter der Dienststelle über die IKT-Nutzungen im Umfang des 
Ermittlungsauftrags in anonymisierter Weise zu berichten. 

(3) Der Leiter der Dienststelle hat die von einer Kontrollmaßnahme betroffenen Beamten über den 
Ermittlungsauftrag gemäß Abs. 1 und die Information gemäß Abs. 2 umgehend in Kenntnis zu setzen und 

 1. auf die Einhaltung der Dienstpflichten hinzuwirken, 

 2. die betroffenen Beamten über die Möglichkeit einer namentlichen Ausforschung innerhalb eines 
vier Wochen nicht übersteigenden Beobachtungszeitraumes, wenn innerhalb dieses Zeitraumes 
der im Ermittlungsauftrag gemäß Abs. 1 genannte Verdachtsfall fortbesteht oder ein 
gleichgelagerter Verdachtsfall auftritt, nachweislich zu informieren und 

 3. die IT-Stelle vom Zeitpunkt der Information gemäß Z 2 zu unterrichten. 

(4) Ein längerer als der in Abs. 3 Z 2 vorgesehene Beobachtungszeitraum darf nur in 
begründeten, schriftlich zu dokumentierenden Ausnahmefällen festgesetzt werden. 

(5) Der Leiter der Dienststelle kann innerhalb des Beobachtungszeitraumes von der IT-Stelle 
Auskunft über Daten verlangen, die sich auf einen Verdachtsfall im Sinne des Abs. 3 Z 2 beziehen. 
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(6) Die IT-Stelle hat der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle über die IKT-Nutzungen im 
Umfang des Verlangens nach Abs. 5 namentlich und in schriftlicher Form zu berichten. Die betroffene 
Beamtin oder der betroffene Beamte ist von der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle umgehend 
direkt zu informieren. Die Beamtin oder der Beamte hat das Recht, gegenüber der Leiterin oder dem 
Leiter der Dienststelle eine zu dokumentierende Stellungnahme abzugeben. 

(7) Besteht der begründete Verdacht einer gröblichen Dienstpflichtverletzung gegen eine bestimmte 
Beamtin oder einen bestimmten Beamten, kann die IT-Stelle im Auftrag der Leiterin oder des Leiters der 
Dienststelle abweichend von Abs. 1 bis 6 und § 79e Abs. 4 auf diesen Verdachtsfall Bezug habende 
personenbezogene Daten oder besondere Kategorien personenbezogener Daten der IKT-Nutzung der 
Beamtin oder des Beamten verarbeiten. Die Leiterin oder der Leiter der Dienststelle hat den begründeten 
Verdacht schriftlich zu dokumentieren. Der Ermittlungsauftrag hat schriftlich zu ergehen und den 
Verdachtsfall unter Nennung der Beamtin oder des Beamten genau zu umschreiben. Die IT-Stelle hat der 
Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle über die IKT-Nutzungen im Umfang des Ermittlungsauftrags in 
schriftlicher Form zu berichten. Die Beamtin oder der Beamte ist von der Leiterin oder dem Leiter der 
Dienststelle umgehend direkt über den Bericht der IT-Stelle und den diesem vorausgegangenen 
Ermittlungsauftrag zu informieren. Die Beamtin oder der Beamte hat das Recht, gegenüber der Leiterin 
oder dem Leiter der Dienststelle eine zu dokumentierende Stellungnahme abzugeben. 
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